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Im Sinne der Verordnung und abgestützt auf eine
langjährige Praxis des Eidg. Militärdepartements
ist im Begriff Arbeitsort auch Studium oder Schulort

enthalten. So haben z.B. Schweizerbürger, die
in Liechtenstein wohnen, jedoch am Neu-Technikum in
Buchs studieren, ihre ordentliche Militärdienstleistung

zu absolvieren.
Keinen Auslandurlaub und weiterhin der Militärdienstpflicht

unterstellt bleiben Schweizerbürger, die in
der Schweiz wohnen, jedoch in Liechtenstein arbeiten
bzw. studieren

ORIENTIERUNGSABEND FÜR ANGEHENDE REKRUTEN

Im Einverständnis des Kreiskommandanten von
St.Gallen und des Sektionschefs in Buchs und als
Ersatz eines militärischen Aufgebots hat der
Schweizerverein in Liechtenstein die in Liechtenstein
wohnhaften Stellungspflichtigen zu einem obligatorischen

Orientierungsabend eingeladen. Zu diesem
am 19. Februar 1982 durchgeführten Anlass wurden
28 junge Liechtenstein-Schweizer aufgeboten. Durch
den Sektionschef in Buchs wurde den Teilnehmern
das persönliche Dienstbüchlein oder die Kontrollkarte

abgegeben. Dieser Orientierungsabend dient
auch zur Vorbereitung auf die militärische Aushebung,

die vorgängig der Rekrutenschule zu absolvieren

ist.

ERWERBSAUSFALLENTSCHÄDIGUNGEN FÜR WEHR- UND

ZIVILSCHUTZPFLICHTIGE SCHWEIZERBÜRGER

Militärdienstpflichtige Schweizerbürger, die während
mehr als 6 Monate pro Jahr in Liechtenstein wohnen
und arbeiten, erhalten sogenannten militärischen
Auslandurlaub. Dieser ist ca. 1 Monat vor der Ausreise
aus der Schweiz beim Sektionschef des letzten
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